
 

 

Neues Konzept und neue 
Versicherungssummen 

Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung für 
Betreuungsvereine 
 

 

Seit Einführung des Rechtsins-
tituts der Betreuung im Jahre 
1992 nehmen Betreuungsvereine 
in Recht und Praxis eine zentrale 
Rolle ein. Der Gesetzgeber wollte 
die verantwortungsvolle Aufgabe 
als Betreuer jedoch nicht in die 
Hände irgendwelcher beliebiger 
Vereine legen, sondern verlangt 
die Einhaltung bestimmter Quali-
tätsstandards. Werden diese er-
reicht, wird dem Verein die staat-
liche Anerkennung als Betreu-
ungsverein erteilt. 

Zwingend einzuhaltende Anfor-
derungen sind u.a.: Der Betreu-
ungsverein muss eine ausrei-
chende Zahl geeigneter Mitarbei-
ter haben, er muss sie beaufsich-
tigen, weiterbilden und gegen 
Schäden, die sie anderen im 
Rahmen ihrer Tätigkeit zufügen 
können, angemessen versichern 
(vgl. § 1908 f Abs. 1 Ziff. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, BGB). 
Um die Anerkennung zu erhalten, 
ist der Betreuungsverein also 
letztlich verpflichtet, eine Haft-
pflichtversicherung abzuschlie-
ßen, die solche Schäden abdeckt. 
Nach ganz überwiegender An-
sicht handelt es sich dabei um 
eine so genannte Pflichtversiche-
rung, die der Verein nach dem 
Willen des Gesetzgebers interes-
santerweise nicht für sich selbst 

abschließen muss, sondern allein 
für seine Mitarbeiter. Gleichwohl 
leuchtet es ein, dass der Verein, 
der für seine Mitarbeiter haftet, 
selbst in den Schutz dieser Versi-
cherung einbezogen sein sollte, 
auch wenn es rechtlich keine 
Pflicht hierfür gibt. 

Was als angemessene Versiche-
rung im Sinne der gesetzlichen 
Vorschriften zu verstehen ist, 
kann dem Gesetz nicht entnom-
men werden. Der Gesetzgeber 
wollte diese Entscheidung offen-
bar der behördlichen Prüfungs-
praxis überlassen. Nach unseren 
Recherchen waren einheitliche 
und sicher nachvollziehbare Maß-
stäbe bislang nicht zu erkennen.  

Neue Mindestversicherungs-
summen für Betreuungsvereine 
erforderlich 

Seit kurzem gibt es bezüglich der 
Angemessenheit des Versiche-
rungsschutzes jedoch eine neue 
untere Grenze, die zunehmend 
auch von den Anerkennungsbe-
hörden beachtet werden dürfte. 
Die Neuerung ergibt sich aus 
Folgendem: Durch die Reform 
des Versicherungsvertragsgeset-
zes (VVG) gelten seit dem 
01.01.2008 auch neue Bestim-
mungen über die Pflichtversiche-
rung. So ist in § 114 Abs. 1 VVG 
nunmehr festgelegt, dass die 
Mindestversicherungssumme bei 
einer Pflichtversicherung 250.000 
Euro je Versicherungsfall und 1 
Mio. Euro für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres 
beträgt, soweit durch Rechtsvor-
schriften nichts anderes bestimmt 
ist. Da für die Pflichtversicherun-

gen von Betreuungsvereinen eine 
solche, anders lautende Rechts-
vorschrift bisher nicht erkennbar 
ist, kommen nach unserer Ansicht 
die genannten Mindestversiche-
rungssummen zum Tragen. 

Zu diesem Punkt gab es in den 
letzten Monaten offenbar Mei-
nungsunterschiede zwischen den 
zuständigen Stellen in den einzel-
nen Bundesländern. Insbesonde-
re das Justizministerium in Ba-
den-Württemberg hat zunächst 
die Ansicht vertreten, dass § 1908 
f. Abs. 1 Ziff. 1 BGB keine Pflicht-
versicherung normiere und daher 
§ 114 VVG nicht anzuwenden sei. 
Nach unseren Informationen ist 
die überwiegende Anzahl der 
Länder dem jedoch nicht gefolgt, 
sondern teilt die von uns wieder-
gegebene Rechtsansicht (jeden-
falls im Ergebnis), dass die Vor-
schriften über die Pflichtversiche-
rung (mindestens entsprechend) 
zur Anwendung kommen. Dem 
hat sich nun auch das Bundesmi-
nisterium der Justiz in einem 
Schreiben vom 09.01.2009 ange-
schlossen. Angesichts dessen hat 
das Justizministerium in Stuttgart 
inzwischen die Empfehlung aus-
gesprochen, im Zweifel lieber den 
Versicherungsschutz im Sinne 
des § 114 VVG anzupassen. Es 
ist also davon auszugehen, dass 
für die Rechtspraxis nun erst ein-
mal eine gewisse Klärung der 
Rechtslage eingetreten ist. 

Seit dem 01.01.2008 dürften  
die Anerkennungsbehörden daher 
Pflichtversicherungen eines Be-
treuungsvereins, die nicht min-
destens die vorgenannten Versi-



 

cherungssummen aufweisen, nicht 
mehr als angemessen im Sinne 
des § 1908 f Abs. 1 Ziffer 1 BGB 
ansehen. Wichtig: Diese Summen 
sind nach dem Willen des Ge-
setzgebers für alle Betreuungs-
vereine als Mindestversiche-
rungssummen zu verstehen. Das 
heißt: In Einzelfällen (z.B. große 
Vereine mit vielen Betreuern) 
mögen sogar höhere Versiche-
rungssummen von den Behörden 
für notwendig erachtet werden. 
Ein „Mehr“ an Versicherungska-
pazität ist also immer akzeptabel; 
ein „Weniger“ nicht. 

Allerdings war bisher eine Beson-
derheit zu beachten: Für so ge-
nannte Altverträge, also Versiche-
rungsverhältnisse, die bis zum 
01.01.2008 entstanden sind, galt 
bis zum 31.12.2008 das alte 
Recht weiter, das keine explizite 
Mindestversicherungssumme 
kannte.  

Diese „Schonfrist“ ist nun vorbei. 
Betreuungsvereine werden, soweit 
nicht schon geschehen, ihre be-
stehenden Haftpflichtversicherun-
gen an das neue Recht anpassen 
müssen, wenn sie nicht riskieren 
wollen, Ärger mit den Anerken-
nungsbehörden zu bekommen. 
Aus einigen Rückmeldungen un-
serer Kunden wissen wir, dass die 
Behörden in einzelnen Bundes-
ländern in der Tat bereits begon-
nen haben, die Versicherungen 
der Betreuungsvereine entspre-
chend zu überprüfen und Nach-
weise über die Einhaltung der 
neuen gesetzlichen Vorschriften 
zu verlangen. 

Handlungsbedarf vor allem  
bei Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherungen 

Was ist also jetzt zu tun? Das 
hängt vom bisherigen Inhalt und 
Umfang des Versicherungsschut-
zes ab. Das Gesetz sagt zunächst 
einmal nicht genau, welche Versi-
cherungen der Betreuungsverein 
für seine Mitarbeiter abzuschlie-
ßen hat, d.h. welche Versiche-
rungen als Pflichtversicherungen 
für Betreuungsvereine anzusehen 
sind. Allerdings gibt das Gesetz 
wichtige Hinweise. 

Zum einen kommen nur Haft-
pflichtversicherungen als Pflicht-
versicherungen in Frage, nicht 
etwa Inventar-, Gebäude- oder 
andere (Aktiven-)Versicherungen. 
Das ergibt sich bereits aus  
der gesetzlichen Definition der 
Pflichtversicherung in § 113 Abs. 
1 VVG selbst. Zum anderen muss 
die Versicherung nach § 1908 f 
Abs. 1 Ziff. 1 BGB diejenigen 
Schäden abdecken, die die Mitar-
beiter anderen im Rahmen ihrer 
Tätigkeit zufügen können – und 
dies meint natürlich: im Rahmen 
der Betreuungstätigkeit.  

Das Rechtsinstitut der Betreuung 
ist seinem Wesen nach staatlicher 
Beistand bedürftiger Menschen in 
Form von Rechtsfürsorge (vgl. 
auch § 1901 Abs. 1 BGB). Der 
Inhalt der Betreuungstätigkeit ist 
also in erster Linie rechtlicher Art. 
Dementsprechend liegt der 
Schwerpunkt der Schäden, die 
aus der Betreuungstätigkeit her-
rühren können, sicher im Bereich 
der (reinen) Vermögensschäden. 
Denn wer Rechtliches zu besor-

gen hat, berührt in erster Linie 
das Vermögen anderer. Solche 
Vermögensschäden werden übli-
cherweise über eine Ver-
mögensschaden-Haftpflichtver-
sicherung abgedeckt. 

Damit aber nicht genug: Zwar ist 
es nicht Aufgabe des Betreuers, 
Hilfeleistungen rein praktischer 
Art zu erbringen (z.B. Hilfe beim 
Waschen, Kochen, Einkaufen 
usw.), doch kann es erforderlich 
sein, dass der Betreuer diese 
Hilfe organisiert, weil der Betreute 
zur Ausübung bestimmter Tätig-
keiten nicht bereit oder in der 
Lage ist (vgl. § 1901 Abs. 4 BGB). 
Werden beispielsweise in diesem 
Zusammenhang Pflichten ver-
nachlässigt, können dem Betreuer 
unter Umständen auch Personen- 
oder Sachschäden des Betreuten 
zur Last gelegt werden. Versiche-
rungsrechtlich sind dies in erster 
Linie Fälle für die allgemeine (Be-
triebs-)Haftpflichtversicherung des 
Betreuungsvereins. 

Man kann daher mit guten Grün-
den annehmen, dass sowohl  
die Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung als auch die 
allgemeine (Betriebs-)Haftpflicht-
versicherung zu den Pflichtversi-
cherungen des Betreuungsver-
eins nach § 1908 f Abs. 1 Ziff. 1 
BGB gehören. Wegen der  
oben dargestellten Änderungen 
des Versicherungsvertragsgeset-
zes muss nun sorgfältig überprüft 
werden, wo, d.h. bei welcher die-
ser beiden Versicherungen Hand-
lungs- bzw. Änderungsbedarf 
besteht. 



 

Nach unseren Erfahrungen liegt 
der Änderungsbedarf schwer-
punktmäßig bei der Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherung. Di-
verse Betreuungsvereine halten 
nämlich schon seit längerer  
Zeit Betriebs-Haftpflichtversiche-
rungen vor, deren Versicherungs-
summen für Personen- oder 
Sachschäden die geforderte Min-
destsumme von 250.000 Euro je 
Versicherungsfall (siehe oben) – 
zumeist sogar erheblich – über-
schreiten.  

Anders stellt sich nach unseren 
Recherchen die Lage bei  
den Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherungen der Betreu-
ungsvereine dar. Hier ist 
festzustellen, dass viele Policen 
bisher noch nicht die neuen  
gesetzlichen Mindestversiche-
rungssummen aufweisen. Es 
besteht also z.T. erheblicher 
Handlungsbedarf, wenn der Ver-
ein nicht riskieren möchte, dass 
ihm die Anerkennung entzogen 
wird. 

Die Lösung: Erweiterte  
Vermögensschaden- 
Haftpflichtversicherung für 
Betreuungsvereine 

Statt einfach nur die Versiche-
rungssummen der schon bekann-
ten Deckungskonzepte für Be-
treuungsvereine zu erhöhen, ha-
ben wir die gesetzlichen Ände-
rungen zum Anlass genommen, 
das bewährte Produkt der  
Vermögensschaden-Haftpflichtver-
sicherung für Betreuungsvereine 
(vgl. Informationsdienst 02/2003) 
in vielen Punkten grundlegend zu 
überarbeiten. Herausgekommen 

ist dabei das neue Deckungskon-
zept der Erweiterten Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherung 
für Betreuungsvereine (EVH-B). 
Es lehnt sich an die seit Jahren 
für Krankenhäuser und Einrich-
tungen oder Verbände der Wohl-
fahrtspflege bewährte Erweiter- 
te Vermögensschaden-Haftpflicht-
versicherung (EVH) an und macht 
dieses Konzept endlich auch 
Betreuungsvereinen zugänglich. 

Die EVH-B ist in zwei Varianten 
erhältlich: Zum einen als separa-
tes Produkt für solche Vereine, 
die ausschließlich Betreuungen 
durchführen. Zum anderen als 
Ergänzungsbaustein: Vereine, die 
neben ihrer Funktion als Betreu-
ungsorganisationen auch Träger 
wohlfahrtspflegerischer Einrich-
tungen (z.B. der Jugend- oder 
Altenhilfe) sind, können mit der 
EVH-B auch eine bereits vorhan-
dene EVH ergänzen und ihren 
Versicherungsschutz nun vervoll-
kommnen. 

Um den gesetzlichen Anforderun-
gen zu genügen, wurden die De-
ckungssummen der EVH-B ge-
genüber früheren Produkten zu-
nächst massiv angehoben: Erhält-
lich sind inzwischen Versiche-
rungssummen von 250.000 Euro 
(vierfach maximiert), 500.000 
Euro oder 1 Mio. Euro (letztere 
dreifach maximiert). 

Damit aber nicht genug: Das neue 
Konzept – und das ist wichtig für 
den Bereich der eigentlichen 
Betreuungstätigkeit – sieht einen 
umfassenden Einschluss öffent-
lich-rechtlicher Haftungsansprü-
che vor. Auch Tätigkeiten aus 

Vorsorgevollmachten (und dies-
bezügliche Beratungen), bisher 
nur gegen Beitragszuschlag ver-
sicherbar, sind im neuen Konzept 
automatisch beitragsfrei mitversi-
chert. Das Gleiche gilt für Schä-
den aus Versicherungsangele-
genheiten der betreuten Person 
(soweit nicht deren Gewerbe oder 
Beruf betroffen ist). Versichert ist 
auch die Abwicklungstätigkeit 
nach dem Tod einer betreuten 
Person. Fast überflüssig zu er-
wähnen, dass Versicherungs-
schutz auch für Entschädigungs- 
oder Schadenersatzansprüche 
aus dem Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) oder 
vergleichbaren Rechtsvorschriften 
gewährt wird. 

Zu den weiteren Vorteilen des 
neuen Konzepts EVH-B gehört, 
dass nicht nur die Risiken aus der 
eigentlichen Betreuungstätigkeit 
versichert sind, sondern dass 
auch die Vereinsführung, das 
Management des Vereins, in den 
Versicherungsschutz einge-
schlossen ist. Für die Mitglieder 
der Organe und für die Geschäfts-
führung stehen weitere Kapazitä-
ten zur Verfügung, über die 
Grundversicherungssumme in der 
– wie oben genannt jeweils wähl-
baren – Höhe hinaus.  

Bei diesen so genannten Exze-
dentendeckungssummen sind 
(abhängig von der Höhe der 
Grundversicherungssumme) Ver-
sicherungssummen von 500.000 
Euro oder 1 Mio. Euro (jeweils 
dreifach maximiert) wählbar. Wie 
beim EVH-Konzept allgemein üb-
lich, sieht auch die Deckung der 



 

EVH-B einen eigenen Anspruch 
jeder versicherten Person auf 
Versicherungsschutz vor (so ge-
nannter integrierter D&O-Bau-
stein), wenn diese versicherte 
Person bei einem Eigenschaden 
ausnahmsweise (und obwohl dies 
versicherungsrechtlich in der Re-
gel nicht notwendig ist) vom Ver-
sicherungsnehmer, dem Verein, 
in Anspruch genommen wird. 
Eine separate Versicherung für 
das Management ist daher ent-
behrlich. 

Besonders vorteilhaft ist, dass 
nunmehr auch für Betreuungsver-
eine der Einschluss von Vermö-
gensschäden aus so genannter 
wissentlicher Pflichtverletzung 
möglich ist. Dabei handelt es sich 
um Schäden, die daraus entstan-
den sind, dass eine versicherte 
Person verbindliche Rechtsvor-
schriften (z.B. Gesetze, Verord-
nungen, Satzungen, Beschlüsse 
oder Weisungen) im Wissen um 
deren Bedeutung, aber ohne 
Schädigungsvorsatz nicht beach-
tet hat. Der Ausschluss greift be-
reits dann, wenn die in Rede ste-
hende Person zwar weiß, dass 
sie etwas nicht machen darf, es 
aber gleichwohl macht, weil sie 
davon ausgeht, dass kein Scha-
den eintritt, oder weil sie die Mög-
lichkeit eines Schadeneintritts gar 
nicht erkennt, sondern meint, zum 
Besten etwa des Vereins oder 
des Betreuten zu handeln. 

In der Praxis der Schadenregulie-
rung spielt dieser, in der Ver-
mögensschaden-Haftpflichtversi-
cherung „klassische“ Ausschluss-
tatbestand eine wichtige Rolle. 

Um im Schadenfall lästige Dis-
kussionen mit dem Versicherer 
gar nicht erst aufkommen zu las-
sen, empfehlen wir in der Regel 
den Einschluss von Schäden aus 
wissentlicher Pflichtverletzung.  

Mit der neuen EVH-B ist dies nun 
– wie in der EVH für die übrige 
Wohlfahrtspflege schon seit län-
gerem – endlich möglich (für 
Schäden aus der Betreuungstä-
tigkeit etc. besteht dieser Ein-
schluss bis zu einer Höhe von 
250.000 Euro). Ein echtes Novum 
für den Bereich rechtlicher Bera-
tung und Tätigkeit, in dem sich die 
Betreuungstätigkeit überwiegend 
bewegt! 

Über die Einzelheiten des neuen 
Produkts beraten wir Sie gern. 

Dr. Michael Vothknecht 

Christian Schnelle 

 


